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Befinden
über die

V u ch fut) r u n g

des

Herrn Staatsrath Thaer
i n

M ö g e l i n,
vom

Buchhalter in Hofwyl.

Als Antwort auf eine über den Gegenstand geschehene

bestimmte Einfrage.

Aie Art der Buchführung in Mögelin stimmt in
ihren Hauptmomenten ganz mit der unfrigen über,

ei«/ nur verfährt man zu Hofwyl viel genauer,
und hat da nicht fo viele ungefähre Schätzungen

zu machen.

In Mögelin werden die Grundkapitals und

andere Zinsen nicht fogleich auf die Felder und die

darauf gebauten Früchte vertheilt, wie bei unö;
man sollte also nicht sagen: Sämmtliche Ko,
sten und Reiner Ertrag; denn fo trügt man
sich sehr bei der Uebersicht der Angaben, wenn man
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Nicht jedesmal die genauere^und vollständige Ab,
rechnung selbst vornimmt. — Und warum soll auf
jedem Frucht-Como nicht sogleich zu ersehen sein

was er im Ganzen kostet und erträgt, ohne daß

man erst noch eine ausführliche Ausrechnung vor-
«ehmen und den Magazin-Conto u. f. w. nachsehen
müsse?

Die Grundkapitals-Zinsen smd, wie es scheint,
in Mögelin allzuniedrig angefetzt; würden sie, wie
zn Hofwyl, wo die Juchart von 4o,«0« Quadrat-
Schuh zu 1000 Bernpfund oder ungefähr 280
ReichSthaler Werth angeschlagen ist, zn vier
vom Hundert des reelle.« Wierthes ver.
rechnet, was dort im Durchschnitt,/nach dem Hsf-
wyler Verhältniß, statt 2 Z/z Rthlr. s Rthlr. auf
den Morgen betrüge; würden ferners die,
wahrscheinlich auch noch nicht angesetzten, Zinsen vom
Geschirr und von den Gebäuden, die Abgaben, der
Saldo des Insgemein-Conto u. f. w. von dem

Ertrag der Felder abgezogen, fo müßte dort anstatt
des für acht Jahre zu I8,60i Rthlr. angegebenen

Ertrags von Mögelin ein beträchtliches Defizit
herauskommen. — Wenn man ohne Rücksicht auf alle
andern zu vertheilenden Zinsen bloß die so gering
angesetzten Grundkapitals-Zinsen von dem Ertrag
der Felder abzieht, so bleibt auf den Morgen nur

i Rthlr. 23 Gr. Ueberfchuß, womit — nach dem

Maasstabe von Hofwyl — jene noch zu vertheilenden
Zinsen kaum über die Hälfte gedeckt fein würden.

Mögelin düngt übrigens, wie es scheint, stärker
«ls Hofwyl, mit Mist und Mergel u. f. w.
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^s würde die diesem Hefte bestimmte Bogenzahl
zu sehr übersteigen / wenn wir ihm nun / nachdem

sie fchon so stark geworden ist/ auch die landwirth-
schaftlichen Berichte und einige andere Artikel / mit
welchen wir in Rückstand sind / noch einverleiben

wollten; wir werden sie daher im sechste» Heft
dieser Blätter herausgeben.

Wir beschränken uns hier daranf/ bloß in Absicht

auf das landwirthfchaftliche Institut/ das feine

Laufbahn/ wie alle unfcre Anstalten/ mit dem

größten Ernste und mit gesteigerter Kraft
unaufhaltsam verfolgt/ noch zu bemerken: daß auch in
dieses Institut niemand aufgenommen wird/ der

nicht vollgiltige Zeugnisse zuverlässiger Sittlichkeit/
mit unbedingter Wahrheitsliebe und recht ernster
Lernbegierde mit sich zn bringen hat. Mit dem

Wintermonat beginnen die Lehrkurse dieses Instituts;

man thut keineswegs wohl/ zu andern Zeiten
in dasselbe einzutreten.

Hofwyl/ den 1 Juni I8t7.
Emanuel von Fellenberg.

Verbesserungen.
Seite i4, Zeile 7 von oben/ kann das Wort völlig

wegbleiben.
S. 46/ Z. 3 von oben / statt schwer wasserhaltender, lest

man: ihrer wasserhaltenden.
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